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Öffentliche Bekanntmachungen 
 
 

Jahresrechnung für das Jahr 2008 
der Stadt Pausa 

 
 

– Beschluss Nr. 1 (6/09) –  
der 6. Sitzung des Stadtrates Pausa vom 17.12.2009 

 
 
 

Der Stadtrat der Stadt Pausa hat gemäß § 88 Abs. 3 der Neufassung der Sächsischen 
Gemeindeordnung vom 18.03.2003 (Sächsisches Gesetz-  und Verordnungsblatt S. 55) 
in ihrer gültigen Fassung die Jahresrechnung für da s Jahr 2008 der Stadt Pausa nach 
durchgeführter örtlicher Prüfung festgestellt. Dies e wird nachfolgend bekannt 
gemacht:  
 
 
    Verwaltungs-  Vermögens-  Gesamt- 
                                               haus halt  haushalt  haushalt 
                                               SBT. 1  SBT. 2   Sachb. 
          Teil 1 + 2 
 
 
1. Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2008 
 
1. Summe Einnahmen  3.855.178,79 €   723.287,74 € 4.578.466,53 € 
 
2. Summe Ausgaben  3.855.178,79 €   723.287,74 € 4.578.466,53 € 
 
3. Haushaltsausgleich  

(§ 22 KomHVO)     0,00 €     0,00 €     0,00 € 
 
3.1 Zuführung vom VWH  

zum VMH     232.928,01 €     0,00 €     0,00 € 
3.2 Zuführung vom VMH  

zum VWH      0,00 €     0,00 €     0,00 € 
3.3 Zuführung zur  

Allg. Rücklage      0,00 €     0,00 €     0,00 € 
3.4 Entnahme aus der  

Allg. Rücklage       0,00 €    238.670,97 €    238.670,97 € 
3.5 Fehlbetrag      0,00 €     0,00 €     0,00 € 
 
nachrichtlich 
 
5. Haushaltsreste 
5.1 Haushaltseinnahmereste Alt    0,00 €    258.720,00 €    258.720,00 € 
5.2 Haushaltseinnahmereste Neu  0,00 €    157.100,00 €    157.100,00 € 
5.3 Haushaltsausgabereste   Alt    0,00 €    286.450,42 €    286.450,42 € 
5.4 Haushaltsausgabereste   Neu  0,00 €      74.016,80 €      74.016,80 € 
 

-2- 
 
 
 
 
 
 



-2- 
 
     Verwaltungs-  Vermögens-  Gesamt- 

haushalt  haushalt  haushalt 
SBT. 1   SBT. 2   Sachb. 

           Teil 1 + 2 
 
2. Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2008 
 
  1. Soll Einnahmen  3.855.178,79 €   824.907,74 € 4.680.086,53 € 
 
  2. Neue Haushaltseinnahme- 

reste       0,00 €    157.100,00 €    157.100,00 € 
 
  3. Zwischensumme  3.855.178,79 €   982.007,74 € 4.837.186,53 € 
 
  4. Ab: Haushaltseinnahmereste 
        vom Vorjahr     0,00 €    258.720,00 €    258.720,00 € 
 
  5. Bereinigte Soll-Einnahmen 3.855.178,79 €   723.287,74 € 4.578.466,53 € 
 
  6.  Soll-Ausgaben  3.855.178,79 €   935.721,36 € 4.790.900,15 € 
 
  7. Neue Haushaltsausgabe- 

reste       0,00 €      74.016,80 €      74.016,80 € 
 
  8. Zwischensumme  3.855.178,79 €1.009.738,16 € 4.864.916,95 € 
 
  9. Ab: Haushaltsausgabereste 
 vom Vorjahr      0,00 €    286.450,42 €    286.450,42 € 
 
10. Bereinigte Soll-Ausgaben 3.855.178,79 €   723.287,74 € 4.578.466,53 € 
 
 
Der Rechenschaftsbericht einschließlich seiner Anlagen ist Bestandteil des Beschlusses. 
 
Gemäß § 88 Abs. 4 der Sächsischen Gemeindeordnung vom 18.03.2003 liegt die  
Jahresrechnung für das Jahr 2008 der Stadt Pausa 
 

in der Zeit vom 14. bis 22. Januar 2010 
 
im Rathaus Pausa, Kämmerei, Zimmer 06, während der Dienststunden aus. 
 
Pausa, 21.12.2009 
 
Stadt Pausa 
 
 
 
A n s o r g e 
Bürgermeister 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Achtung!  
 

Verlängerung der Ausschreibungsfrist 
 

B e k a n n t m a c h u n g  
 

Öffentliche Ausschreibung der Stadt Pausa/Vogtl. 
 
 

Die Stadt Pausa schreibt folgendes Objekt zum Verkauf aus: 
 

Paul-Scharf-Straße 62 in Pausa 
 

Flurstück Nr. 1316/1 mit einer Grundstücksgröße von 4.785 m², davon ca. 1.407 m² 
nutzbare Bruttogrundfläche bebaut mit Villa (Baujahr 1939), An- und Verbindungsbau 
(Baujahr 1980), Wohn- und Geschäftshaus, unvermietet, ehemaliger Kindergarten, 
ausgebaut, teilunterkellert, Ver- und Entsorgungsträger liegen an. 
 
Kaufpreis: 90.900,00 €  
lt. Verkehrswertgutachten vom 25.09.2009 
 
Besichtigungstermine oder Anfragen können mit Frau Just, Tel. 037432/60321 
abgestimmt werden. 
 
Kaufangebote sind bis zum 31.01.2010 schriftlich bei der Stadtverwaltung Pausa, 
Neumarkt 1 in 07952 Pausa einzureichen. 
Bei Vorlage mehrerer Bewerbungen findet das jeweilige Höchstgebot 
Berücksichtigung. 
 
Stadt Pausa 
 
 
 
Ansorge  
Bürgermeister 
 
 
 
Festsetzung der Grundsteuer für das Kalenderjahr 2010 
 
1. Steuerfestsetzung 
 
Bis zur Beschlussfassung über die Satzung des Haushaltes der Stadt Pausa 2010 gelten die    
bisherigen Hebesätze der Stadt Pausa weiter: 
 

- 295 v.H. für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 
- 400 v.H. für die Grundstücke (Grundsteuer B) 

 
Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrundlage (Messbeträge lt. Messbescheid 
des Finanzamtes) sich seit der letzten Bescheiderstellung nicht geändert hat, wird deshalb 
durch diese öffentliche Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes 
(GrStG) die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2010 in derselben Höhe wie für das Jahr 2009 
festgesetzt. 
Für die Steuerschuldner treten mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen 
Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tage ein schriftlicher Steuerbescheid 
zugegangen wäre. Dies gilt nicht, wenn Änderungen in der sachlichen oder persönlichen 



Steuerpflicht eintreten. In diesen Fällen ergeht anknüpfend an den Messbescheid des 
Finanzamtes ein entsprechender schriftlicher Grundsteuerbescheid. 
 
2. Zahlungsaufforderung 
 
Die Steuerschuldner werden gebeten, die Grundsteuer 2010 zu je einem Viertel ihres 
Jahresbetrages zu den Fälligkeitsterminen 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. 
November 2010 auf das Konto-Nr. 3420000765, BLZ 87058000 (Sparkasse Vogtland) der 
Stadtkasse Pausa zu überweisen oder einzuzahlen. Bei vorliegender Einzugsermächtigung 
werden die Beträge abgebucht. 
 
Die Gemeinden können bestimmen, dass Kleinbeträge wie folgt fällig werden: 
 

- am 15. August bei Beträgen bis 15,00 € 
- am 15. Februar und 15. August je zur Hälfte, wenn der Jahresbetrag 30 € nicht 

übersteigt 
 
Auf Antrag des Steuerschuldners kann die Grundsteuer als Jahresbetrag insgesamt am 01. Juli 
entrichtet werden. Der Antrag muss jedoch spätestens bis 30. September des 
vorangegangenen Kalenderjahres gestellt werden. 
 
Ansprechpartner für weitere Auskünfte: Herr Kaul  Tel. 037432 / 60323  
 
3. Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese durch öffentliche Bekanntmachung bewirkte Steuerfestsetzung kann innerhalb 
eines Monats nach dieser öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist in der Stadt Pausa, Neumarkt 1 in 07952 Pausa schriftlich oder zur 
Niederschrift einzulegen. 
 
Pausa, den 04.01.2010  
 
 
A n s o r g e 
Bürgermeister 
 
 
 

Informationen aus dem Stadtrat 
 
 
INFORMATIONEN AUS DEM STADTRAT: 
 
 
In der 6. Sitzung des Stadtrates Pausa am 17.12.200 9 wurden folgende 
Beschlüsse gefasst: 
 
1. Beschluss Nr. 1 (6/09) 
Jahresrechnung der Stadt Pausa für das Jahr 2008; 
Der Stadtrat der Stadt Pausa stellte gemäß § 88 Absatz 3 der Neufassung der 
SächsGemO vom 18.03.2003 in seiner gültigen Fassung die Jahresrechnung 
der Stadt Pausa für das Jahr 2008 fest. 
 
2. Beschluss Nr. 2 (6/09) 
Termine der Sitzungen des Stadtrates der Stadt Pausa für das Jahr 2010; 
Der Stadtrat der Stadt Pausa beschloss die Termine seiner regelmäßigen  
Sitzungen für das Jahr 2010. 



 
 
3. Beschluss Nr. 3 (6/09) 
Besetzung des Haupt- und Finanzausschusses des Stadtrates Pausa als be- 
schließender Ausschuss einschließlich der jeweiligen Stellvertretung; 
Der Stadtrat Pausa beschloss, den Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrates 
Pausa neben dem Bürgermeister als Vorsitzenden mit folgenden Stadträten zu 
besetzen: 
1. Thomas Weihermüller,  CDU  Stellv.: Maik Kunstmann,   CDU 
2. Birgit Hupfer,   CDU  Stellv.: Steffen Lotthardt,   CDU 
3. Herbert Streubel,   CDU  Stellv.: Konstanze Schumann,    ALI 
4. Gerd Steudel,   CDU  Stellv.: Bernd Zauge,   CDU 
5. Uwe Jurzok   CDU  Stellv.: Christine Zimmer,   CDU 
6. Andreas Seidel,   FWP  Stellv.: Dietmar Weißenfeld,       LINKE 
7. Jörg Fischer,   FWP  Stellv.: Martin Polster,   FWP 
8. Dr. Thomas Burkhardt,  FWP  Stellv.: Arndt Rudolph,   FWP 
9. Christoph Floß   FWP  Stellv.: Christoph Birkholz   FWP 
 
 
 
A n s o r g e 
Bürgermeister 
 
 
 

Die Stadtverwaltung informiert  
 
 
Neue Beschilderung im Wohnbaugebiet Pausa 
 
In den vergangenen Wochen wurde im Wohnbaugebiet am Weidaweg in Pausa die 
Beschilderung für die Tempo 30-Zone  von Mitarbeitern des städtischen Bauhofes 
angebracht. 
Kraftfahrer müssen sich ab sofort an Tempo 30 km/h halten, das im gesamten 
Wohnbaugebiet (Blumenstraße, Weidaweg, Daßlerweg, Eichenweg, Lindenweg und 
Feldstraße) gilt. 
Durch die Einhaltung dieser neuen Regelung sollen die Kraftfahrer in der Lage sein, 
erhöhte Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme auf Fußgänger und Radfahrer zu 
üben. Der Schutz der Wohnbevölkerung, insbesondere der Kinder, soll dadurch mehr 
in den Vordergrund gerückt werden. 
Da im Wohnbaugebiet ein erfreulicher Zuwachs an jungen Familien zu verzeichnen 
ist, sollen Gefahren für Kinder durch den Fahrzeugverkehr so weit wie möglich 
reduziert werden. Wir alle wissen, dass das Verhalten von spielenden Kindern nicht 
immer berechenbar und voraussehbar ist. Alle Kraftfahrer sollten deshalb durch eine 
reduzierte Geschwindigkeit und umsichtige Fahrweise zum Schutz der Kinder 
beitragen. 
 
Wir hoffen und wünschen, dass durch die Einrichtung der Tempo 30-Zone eine 
höhere Sicherheit der Wohnbevölkerung erreicht wird. 
 
 
Ansorge 
Bürgermeister      
 



 
 

Termine der nächsten planmäßigen Sitzungen des Stad trates Pausa 
sowie des Haupt- und Finanzausschusses und des Baua usschusses: 
 
18.01.2010   19.30 Uhr Gemeinsame Sitzung Bauausschuss sowie 

Haupt- und Finanzausschuss 
   im Sitzungszimmer des Rathauses Pausa 
 
28.01.2010  19.30 Uhr Stadtratssitzung 

  im Rathaussaal Pausa 
 
01.02.2010   19.30 Uhr Bauausschuss 
   im Sitzungszimmer des Rathauses Pausa 
 

Fundsache 
 
Im Fundamt der Stadtverwaltung Pausa, Zimmer 02, wurden folgende Fundsachen abgegeben 
und können dort abgeholt werden:  
 
im Oktober 2009: 1 Brille, schwarz/weinrotes Gestell (bei Bäckerei Grams liegen  
   geblieben) 
 
im Januar 2010: 1 Schlüsseletui schwarz mit 3 Schlüsseln 
 
Gesucht wird:  1 Rucksack mit Laptop und verschiedenen Büchern (liegengeblieben 

Mitte November 09 am Bahnhof  Pausa oder im Zug) 
 
 
Fundamt  
Stadtverwaltung Pausa 
 

Tourenplan „Gelbe Säcke“  Vogtlandkreis 
 
 
Termin:  15. Januar 2010     
   29. Januar 2010 
 
für:   Stadt Pausa, Bad Linda, OT Linda, OT Ebersgrün  
   OT Ranspach, OT Unterreichenau, OT Wallen- 
   grün, OT Thierbach, Mittelhöhe, Waldfrieden 
Tourenplan Blaue Tonne (Papier, Pappe, Karton) 
 
für:   Pausa, Bad Linda, OT Linda, OT Ebersgrün, Mittelhöhe, 

Oberreichenau,                            
OT Thierbach, OT Unterreichenau, 
OT Wallengrün, Waldfrieden, OT Ranspach 
 
18. Januar 2010 
01. Februar 2010 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume 
 
OT Thierbach  21.01.2010 
Waldfrieden   21.01.2010 
Pausa    28.01.2010 



Bad Linda   28.01.2010 
OT Ebersgrün  28.01.2010 
OT Linda   28.01.2010 
Mittelhöhe   28.01.2010 
Oberreichenau  28.01.2010 
OT Ranspach  28.01.2010 
OT Unterreichenau  28.01.2010 
OT Wallengrün  28.01.2010 

 
 
Notdienste Plauen - Stadt Pausa 
 
Polizei:       110 
Polizeirevier:       140 
Feuerwehr:       112 
Notarzt:       112 
Rettungsleitstelle:  03741/19222 
 
Bürgerpolizist, Herr Heinz 0172/3565851 
 
Die Koordination der Einsätze regelt die Rettungsleitstelle Plauen. So können die Patienten in 
den Bereitschaftsdienstzeiten  
Montag, Dienstag, Donnerstag   19:00 - 07:00 Uhr 
Mittwoch      14:00 - 07:00 Uhr 
Freitag                   14:00 - Montag, 07:00 Uhr 
über die Telefonnummer 03741/19222 den ärztlichen Bereitschaftsdienst in Anspruch 
nehmen. 
 
Sprechzeiten Revierförster im Forstamt Rodau 
dienstags von 16:00 bis 18:00 Uhr in 08539 Rodau, Zum Eichigt 27 - Herr Jentzsch 
oder nach Vereinbarung Tel. 037435/5390 
Mobil 0173/3995206 
 
Ankündigung  
 
Landwirtschaftszählung 2010  
 
 
Im Frühjahr 2010 findet in Sachsen - wie im gesamten Bundes- und EU-Gebiet - 
eine Landwirtschaftszählung statt. Die letzte Zählung dieser Art war im Jahr 1999. 
Sie besteht aus Fragekomplexen zur Viehhaltung, Bodennutzung und Agrarstruktur 
sowie zu landwirtschaftlichen Produktionsmethoden. 
Das Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen befragt alle sächsischen land- 
und forstwirtschaftlichen Betriebe ab einer bestimmten Mindestgröße. Die 
Erhebungsunterlagen werden Mitte Januar an Forstbetriebe und Mitte Februar an die 
landwirtschaftlichen Betriebe versendet. 
 
Die Ergebnisse dienen zur aktuellen und wahrheitsgetreuen Abbildung der 
Entwicklung der Landwirtschaft und der Situation der land- und forstwirtschaftlichen  
Betriebe. Sie ermöglichen die Darstellung des strukturellen und sozialen Wandels in 
der deutschen Landwirtschaft. Erstmals können auch alle Länder der Europäischen 
Union objektiv miteinander verglichen werden. 
Die Durchführung der Landwirtschaftszählung ist durch EU-Verordnung und 
Bundesgesetz angeordnet. 
 
 
 



Rechtsgrundlagen: 
 
- Verordnung (EG) Nr. 1166/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates  
 vom 19. November 2008 über die Betriebsstrukturerhebungen und die Erhebung 
 über landwirtschaftliche Produktionsmethoden sowie zur Aufhebung der  
 Verordnung (EWG) Nr. 571/88 des Rates, zuletzt geändert durch Berichtigung  
 des Anhangs V vom 24.11.2009 (ABl. L 308 vom 24.11.2009, S. 27) 
- Gesetz über Agrarstatistiken (Agrarstatistikgesetz - AgrStatG) in der Fassung der  
 Bekanntmachung vom 19. Juli 2006 (BGBl. I S. 1662), Zuletzt geändert durch  
 Artikel 1 und 2 des Geetzes vom 6. März 2009 (BGBl. I S. 438, 448) 
- Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG) vom  
 22. Januar 1987 (BGBl. I  S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 3 des  
 Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBl. I S. 2246, 2249) 
 
Es besteht nach § 93 Abs. 2 Nr. 1 Agrarstatistikgesetz in Verbindung mit § 15 Abs. 3 
Bundesstatistikgesetz Auskunftspflicht. 
 
Die erhobenen Einzelangaben unterliegen nach § 16 Bundesstatistikgesetz der 
Geheimhaltung und dürfen nur für statistische Zwecke verwendet werden. Eine 
Weiterleitung zu steuerlichen Zwecken ist ausdrücklich ausgeschlossen. Alle an der 
Erhebung beteiligten Personen sind zur Geheimhaltun g verpflichtet. 
 
 
 
Schmierereien an Häuserwänden 
 
In den vergangenen Wochen kam es wiederholt zu Schmierereien und 
Verunreinigungen an Häuserwänden im Stadtgebiet. 
Den Verursachern soll hiermit ganz deutlich vor Augen geführt werden, dass es sich 
dabei nicht um ein Kavaliersdelikt handelt. Derartige Schmierereien sind 
Sachbeschädigungen, die von der Polizei strafrechtlich verfolgt werden. 
Es spielt keine Rolle, ob es sich um öffentliche Einrichtungen oder Privatbesitz 
handelt. Beschädigungen können nicht toleriert werden.  
Sollte jemand Beobachtungen gemacht haben, die mit den Schmierereien an 
Häuserwänden im Zusammenhang stehen könnten, geben Sie bitte diese 
Informationen an unseren Bürgerpolizist bzw. an das Ordnungsamt der 
Stadtverwaltung. 
 
 
Ansorge 
Bürgermeister 
 


